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D r u c k s a c h e  N r . :  1 3 / 1 4 9 4  
 
 
 
 

  13.08.2019 

Berichtsvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Planungsausschuss zur Kenntnis 18.09.2019  

 
 
Betreff: Neues aus dem Geonetzwerk.metropole Ruhr- Sachstandsbericht zu 

ausgewählten Projekten 
 
Der Planungsausschuss nimmt den Sachstandsbericht zum Geonetzwerk.metropoleRuhr zur 
Kenntnis. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Seit der Entscheidung der Verbandsversammlung vom 30.09.2016 (Drucksache Nr. 
13/0574) ist das Geonetzwerk.mR nach einer dreijährigen Evaluationsphase als 
Daueraufgabe des Verbandes beschlossen worden.  
 
Das Geonetzwerk.mR ist in folgenden Projekten und Aufgabenbereichen aktiv: 

- Bebauungsplanübersicht Metropole Ruhr 
- Luftbildkooperation Metropole Ruhr 
- Radroutenspeicher Metropole Ruhr 
- Neu: Denkmäler Metropole Ruhr 
- Neu: Statistik und Geodaten  
- Schülerwettbewerb GeoAwardRuhr 2019 
- Initiierung und Organisation Runder Tisch Ausbildung Geomatik und 
Vermessungstechnik sowie Runder Tisch Geonetzwerke Nordrhein-Westfalen. 
 

Die Verbandsgremien werden mit diesem Sachstandsbericht über die in den letzten zwei 
Jahren angestoßenen neuen Projekte, Aktivitäten und digitalen Angebote des 
Geonetzwerk.mR informiert. 
 
Das Netzwerk ist in seinem Bestehen etabliert, die Abstimmung der vielfältigen Aufgaben 
und Projekte erfolgt in interkommunaler Zusammenarbeit. Die dargestellten Projekte, 
Aktivitäten und digitalen Angebote werden intensiv wahrgenommen. Die wachsende 
Zahl der Zugriffe belegt, dass die Projekte nicht nur für verwaltungsinterne Prozesse 
nützlich sind, sondern ebenfalls die Bürger und Interessenten aus Wissenschaft und 
Wirtschaft die digitalen Angebote zu schätzen wissen.  
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Ein weiterer positiver Effekt ist die enge fachliche und interdisziplinäre Zusammenarbeit 
im Geonetzwerk.mR, die am Ende und im Ergebnis zu einer Effizienzsteigerung bei 
projektbezogener finanzieller Entlastung der kommunalen Partner führt. 
 
Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 09200 Kostenträger 0901 Vorgangs-Nr. II 09100-02 
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 
Erträge 2.000,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- 
Personalaufwendungen 260.699,- 190.618,- 190.618,- 190.618,- 190.618,- 
Sachaufwendungen 50.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,- 
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Summe (Eigenanteil) 308.699,- 218.618,- 218.618,- 218.618,- 218.618,- 
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 

Erträge 2.000,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- 2.000,- 
Personalaufwendungen 260.699,- 190.618,- 190.618,- 190.618,- 190.618,- 
Sachaufwendungen 50.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,- 
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Summe 308.699,- 218.618,- 218.618,- 218.618,- 218.618,- 
Abweichungen1 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2020 2021 2022 2023 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Bereich / 
Beigeordnete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Feske, Carina Tönnes, Martin Bereich III Planung  
Akt.zeichen Tönnes, Martin  
   

 
 


